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Wiederaufforstung an der Alfred-Vissel-Kleingartenanlage 
- Antrag der CDU-Fraktion vom 04.04.18 
 
- Änderungsantrag der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung II vom 17.04.18 zum An-
trag Nr. 2018/2198 
 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 19.04.18 
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- über Frau Beigeordnete Deppe   gez. Deppe 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath gez. Richrath 
 
 
 
Wiederaufforstung an der Alfred-Vissel-KIeingartenanlage 
- Antrag der CDU-Fraktion vom 04.04.2018 
- Antrag Nr. 2018/2198 
 
- Änderungsantrag der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II vom 17.04.18 zum 
Antrag Nr. 2018/2198 
- Antrag Nr. 2018/2220 
 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 19.04.18 
 
 
Außerhalb der Kleingartenanlage befindet sich lediglich unterhalb der Böschung der Au-
tobahnausfahrt ein ca. 850 - 900 m² großer Streifen entlang der nordwestlichen Grenze 
der Anlage im Besitz der Stadt Leverkusen. Dieser Streifen ist 6 - 8 m, an seiner breites-
ten Stelle ca. 12 m breit. Auf dieser kleinen, von der Autobahnausfahrt aus nicht einseh-
baren Fläche, eine isolierte Aufforstung vorzunehmen hält die Verwaltung nicht für sinn-
voll, zumal der schon jetzt wieder vorhandene Bewuchs bereits rund doppelt so hoch ist, 
wie die üblicherweise bei Aufforstungen verwendeten Gehölze. Die Forstpflanzen wür-
den von diesem Bewuchs unterdrückt und hätten nur sehr geringe Chancen sich zu 
entwickeln. 
 
Im Übrigen wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung (Fachbereiche Umwelt, Stadt-
grün und Finanzen) in z.d.A.: Rat Nr. 3 vom 22.02.2018, Seiten 32 bis 34, zum gleichen 
Thema und zu den dort dargelegten Absichtserklärungen des Landesbetriebes Stra-
ßenbau NRW hinsichtlich evtl. Nachpflanzungen verwiesen. 
 
Der Fachbereich Stadtgrün wird den Landesbetrieb Straßenbau NRW anschreiben und 
um eine qualifizierte Aussage bitten, ob von dort Nachpflanzungen oder Aufforstungen 
geplant sind oder nicht. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Situation im Sommer im Rahmen eines Ortstermins zu 
erörtern.  
 
Stadtgrün i. V. m. Umwelt und Finanzen 
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